
Neben einer Vollstreckungsabwehrklage kann der 
Kläger in objektiver Klagehäufung (§ 260 ZPO) eine 
Leistungsklage auf Herausgabe der vollstreckbaren 
Ausfertigung des Titels erheben. In welcher Reihenfolge 
sind die nachfolgenden Prüfungspunkte zu prüfen?

 �

ZulässigkeitI. 

Statthaftigkeit nach/neben Vollstreckungsabwehrklage1. 

Zuständigkeit des angerufenen Gerichts2. 

Rechtsschutzbedürfnis3. 

BegründetheitII. 

Anspruchsgrundlage: § 371 BGB analog1. 

Zwangsvollstreckung aus dem Titel wurde bereits für unzulässig erklärt2. 


